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AuBerungen der Bundesministerin fiir Familie, Senioren, Frauen und Jugend,
Karin Prien, hinsichtlich der Sinnhaftigkeit der Forderung von Projekten mit
182 Millionen Euro

Vorbemerkung der Fragesteller

Auf dem sozialen Medium ,,X* duBBerte sich die Bundesministerin fiir Familie,
Senioren, Frauen und Jugend, Karin Prien, hinsichtlich der Férderung von
Nichtregierungsorganisationen mit 182 Millionen Euro durch das von ihr ge-
leitete Bundesministerium mit der Aussage: ,,Weil in weiten Teilen sinnvolle
Projekte gefordert werden (x.com/prienkarin/status/1944087761801146405?
$=46&t=JTwz-d8-uUOnKtIEOyDcZw). Die Aussage der Bundesministerin
lasst nach Auffassung der Fragesteller deutlich werden, dass selbst nach An-
sicht der Bundesministerin Bundeshaushaltsmittel genutzt werden, um Pro-
jekte zu fordern, die die Bundesministerin als ,,nicht sinnvoll* qualifiziert.

L.

Wie hoch ist nach Auffassung der Bundesregierung der Anteil der sinnvol-
len Projekte, die

a) aus dem Bundesprogramm ,,Demokratie leben!* (www.demokratie-leb
en.de/) und

b) aus dem gesamten Bundeshaushalt
gefordert werden?
Welche Griinde gibt es nach Auffassung der Bundesregierung dafiir, dem-

entsprechend nicht sinnvolle Projekte aus Bundesmitteln zu finanzieren
(vgl. Vorbemerkung der Fragesteller)?

An welchen Kriterien macht die Bundesregierung fest, ob es sich um sinn-
volle oder nicht sinnvolle Projekte handelt?

Welche Projekte, die in der vergangenen Legislaturperiode aus Bundesmit-
teln gefordert wurden, bewertet die Bundesregierung als
a) sinnvoll und

b) nicht sinnvoll,
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und welche Kriterien waren jeweils erfiillt (vgl. Frage 3)?

5. Plant die Bundesregierung die Einstellung der Férderung nicht sinnvoller
Projekte, wie begriindet sie ihre Ansicht, und um welche Projekte handelt
es sich ggf. dabei jeweils?

Die Fragen 1 bis 5 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.

Grundlage fiir die Vergabe von Zuwendungen des Bundes sind die Bestimmun-
gen der Bundeshaushaltsordnung (BHO), insbesondere die §§ 23 und 44, sowie
die hierzu erlassenen Allgemeinen Verwaltungsvorschriften (VV-BHO) und
deren Anlagen. Diese Regelungen bilden das Fundament fiir eine einheitliche,
rechtskonforme und wirtschaftliche Vergabe und Abwicklung von Zuwendun-
gen.

Die Bundeshaushaltsordnung regelt die Verwaltung der Haushaltsmittel. Zu-
wendungen werden grundsétzlich nur gewéhrt, wenn ein erhebliches Bundesin-
teresse besteht und ohne die Forderung das angestrebte Ziel nicht oder nicht in
notwendigem Umfang erreicht werden kann (§ 23 BHO).

Da die Folgefragen sich auf das Bundesprogramm ,,Demokratie leben!* kon-
zentrieren, erfolgen die weiteren Antworten im Kontext dieses Bundespro-
gramms. Das Bundesprogramm ,,Demokratie leben! ist im Kapitel 1702 Titel
684 04 etatisiert und wird vom Bundesministerium fiir Bildung, Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ) verantwortet.

Das Bundesprogramm fordert auf der Basis der BHO, der Allgemeinen Verwal-
tungsvorschriften (VV-BHO) nebst Anlagen zu den §§ 23, 44 BHO und der
Forderrichtlinie ,,Demokratie leben!* Projekte in den folgenden Programmbe-
reichen:

— Entwicklung einer bundeszentralen Infrastruktur,

— Landes-Demokratiezentren,

— Partnerschaften fiir Demokratie,

— Innovationsprojekte,

— Extremismusprévention in Strafvollzug und Bewéhrungshilfe.

Mit dem Ablauf der zweiten — im Dezember 2024 zu Ende gegangenen — For-
derperiode im Bundesprogramm ,,Demokratie leben!* war die Frage verbun-
den, in welchem Rahmen die Forderung solcher Vorhaben bedarfsorientiert und
wirksam ab dem Jahr 2025 durch das BMBFSFJ umgesetzt werden kann.

Zur Beantwortung dieser Frage wurde ein umfangreicher Prozess zur Neu- und
Weiterentwicklung der einschldgigen Maflnahmen initiiert und die in diesem
Rahmen rechtlich vorgeschriebene Wirtschaftlichkeitsuntersuchung geméaf
§ 7 Absatz 2 der Bundeshaushaltsordnung (BHO) durchgefiihrt.

Als zur wirtschaftlichen Zielerreichung am besten geeignet wurde die Hand-
lungsvariante der unmittelbaren und mittelbaren Projektférderung thematisch
einschldgiger MaBnahmen unter Berticksichtigung der foderalen Struktur der
Bundesrepublik Deutschland in einem eigenen Forderprogramm auf Basis einer
eigenen Forderrichtlinie des BMBFSFJ identifiziert.

In der Forderrichtlinie sind insbesondere das Forderziel, der Zuwendungs-
zweck, der Gegenstand der Forderung, Art und Umfang sowie Hohe der Zu-
wendung und das Verfahren beschrieben. Vor Erlass einer Forderrichtlinie wur-
de der Bundesrechnungshof (BRH) angehort. Die erarbeitete Forderrichtlinie
enthilt keine Abweichungen zur BHO. Sie ist, so wie in der Anlage zu den VV
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zur BHO vorgesehen, gegliedert und enthélt alle darin niedergelegten zwingen-
den Regelungen.

Der Bund gewéhrt eine Zuwendung zur Deckung von notwendigen Ausgaben
des Zuwendungsempfangers fiir die Umsetzung von Projekten der genannten
Art.

Zu Beginn einer moglichen Forderung steht die Projektauswahl. Hierfiir gibt es
bei Forderprogrammen wie ,,Demokratie leben!” grundsétzlich thematische
Ausschreibungen (,,Interessenbekundungsverfahren®). In einem Auswahlver-
fahren begutachten Sachverstidndige die Interessenbekundungen und bewerten
sie anhand der durch die Forderrichtlinie und die BHO nebst Verwaltungsvor-
schriften festgelegten Kriterien. Entsprechend der Begutachtung werden einzel-
ne Projekte zur Antragstellung aufgefordert. Es wurden iiber 500 Projekte in
den Programmbereichen ausgewahlt. Die Projekte und Fordersummen finden
sich auf der Webseite von Demokratie leben (www.demokratie-leben.de/dl/pro
gramm/programmbereiche).

Den Rahmen fiir die Antragsbewertung geben Forderrichtlinie und Bundes-
haushaltsordnung vor. Die abschlieBende Entscheidung iiber die Forderung
trifft auf vorgenannter Grundlage das BMBFSFJ.

Die zustindige Bewilligungsbehorde priift wahrend und nach Abschluss der
Forderung die Erreichung des mit der Zuwendung verbundenen Zwecks. Dies
erfolgt im Rahmen einer gesetzlich vorgeschriebenen begleitenden und ab-
schlieBenden Erfolgskontrolle auf Grundlage der durch die Zuwendungsemp-
fanger vorzulegenden Verwendungsnachweise (§ 7 Absatz 1 BHO)

Die Verwendungsnachweispriifung gewéhrleistet, dass die Fordermittel nur
entsprechend den Forderrichtlinien und dem Bewilligungsbescheid abgerechnet
werden konnen. Neben den Verwendungsnachweisen sind bei iiberjédhrigen Be-
willigungen jahrliche Zwischennachweise vorgeschrieben. Bei festgestellten
VerstoBen findet das zuwendungsrechtliche Sanktionsinstrumentarium gemaf
der BHO und dem Verwaltungsverfahrensgesetz (VwV{G) Anwendung, was im
Ergebnis bis hin zur sofortigen Einstellung der Férderung und der vollstindigen
Riickforderung der Mittel fithren kann.

Die Priifungen der Bewilligungsbehdrde erfolgen damit fiir jede Zuwendung
individuell auf der Basis der oben angegebenen haushalts-, verwaltungs- und
zuwendungsrechtlichen Vorgaben, der Bescheide und Nachweise.

Alle geforderten Projekte im Bundesprogramm ,,Demokratie leben!* miissen
ausnahmslos den oben genannten Kriterien entsprechen und gesetzliche und
verwaltungsrechtliche Vorschriften uneingeschrénkt einhalten. Zudem sind nur
solche Mallnahmen zuwendungsfahig, die der Erreichung des mit der Zuwen-
dung verbundenen Zwecks dienen. Zuwendungen diirfen aber geméil
§ 23 BHO nur fiir Zwecke bewilligt werden, an deren Erfiillung die 6ffentliche
Hand ein erhebliches Interesse hat (Forderzweck). Diese zwingende zuwen-
dungsrechtliche Voraussetzung ist bei den Zuwendungen im Bundesprogramm
,,Demokratie leben!* erfiillt.


https://www.demokratie-leben.de/dl/programm/programmbereiche

Gesamtherstellung: H. Heenemann GmbH & Co. KG, Buch- und Offsetdruckerei, Bessemerstrafie 83-91, 12103 Berlin, www.heenemann-druck.de
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34, 50445 KélIn, Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.bundesanzeiger-verlag.de
ISSN 0722-8333



	Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Stephan Brandner und der Fraktion der AfD – Drucksache 21/949 –
	Äußerungen der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Karin Prien, hinsichtlich der Sinnhaftigkeit der Förderung von Projekten mit 182 Millionen Euro
	Vorbemerkung der Fragesteller



